
 

 

   
Allgemeine Hinweise zum Studium an der  

Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach 
 

Voraussetzungen an die Studierenden 

� Allgemeine bzw. fachgebundene Hochschulreife oder Fachhochschulreife mit bestandenem Eignungstest 
oder eine besondere Qualifizierung von Berufstätigen (siehe Zulassungssatzung der DHBW) 

� Abgeschlossener Ausbildungsvertrag (siehe Formular „Ausbildungsvertrag“) zwischen Ausbildungsbetrieb 
und Studienbewerber. 

Voraussetzungen an die Ausbildungsbetriebe 

� Ausbildungsbetrieb stellt an der DHBW Mosbach einen Zulassungsantrag 
(siehe Formular „Firmenprofil“). 

� Ausbildungsstätte muss in Art und Ausstattung gewährleisten können, dass die in den Studien- und Aus-
bildungsplänen  vorgeschriebenen Inhalte des Studiengangs vermittelt werden können (vgl. Grundsätze 
für die Eignung von Ausbildungsstätten). Die Ausbildungsstätte erstellt  einen Ausbildungsplan  und ü-
berreicht diesen der Dualen Hochschule. 

� Ausbildungsbetrieb kann Sitz auch außerhalb von Baden-Württemberg haben. Keine regionale Bindung. 

Ausbildungsvergütungen, Urlaub 

� Der Ausbildungsbetrieb vereinbart mit dem /der Studierenden im Rahmen des Ausbildungsvertrages (siehe 
„Ausbildungsvertrag“) eine monatliche Vergütung. 

� Die Vergütung orientiert sich i. d. R. an den geltenden Branchen-Tarifverträgen bzw. Vorgaben der jeweili-
gen Berufskammern für Auszubildende. Die Vergütung wird durchgehend auch für die Studien- und Prü-
fungszeiten an der Dualen Hochschule bezahlt. 

� Mit der Ausbildungsvergütung fallen die üblichen Sozialversicherungsbeiträge (Kranken-, Renten-, Arbeits-
losen-, Unfall-, Pflegeversicherung) sowie ggf. Steuern (Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag) 
nach den jeweils geltenden gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Regelungen an. 

� Als Urlaub ist der gesetzlich vorgesehene Mindesturlaub zu gewähren (Untergrenze). Der Urlaub  ist in die 
Zeit der betrieblichen Praxisphasen  zu legen. 

� Es besteht ggf. Anspruch auf Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), wenn die 
individuellen Voraussetzungen vorliegen. Anträge sind bei den örtlich zuständigen Ämtern für Ausbildungs-
förderung zu stellen. 

Sonstige Kosten 

� Zu den Kosten und Beiträgen siehe gesondertes Merkblatt  (Verwaltungskostenbeitrag, Studentenwerks-
beitrag). 

� Unterbringung, Verpflegung, Fahrtkosten und Literaturaufwand während des Studiums haben die Studie-
renden selbst zu tragen. In besonderen Fällen übernehmen die Ausbildungsbetriebe freiwillig einen Teil der 
Kosten. 

� Die Studierenden wohnen i.A. während der Theoriephase in Privatunterkünften am Studienort bzw. in der 
Umgebung. Im Internet kann unter http://www.dhbw-mosbach.de (Unsere Hochschule > Studieren > Orga-
nisieren > Zimmerbörsen) das Angebot abgerufen werden. 

Bewerbersuche 

� Die Duale Hochschule unterstützt nach Absprache bei der Bewerbersuche. 

� Die Ausbildungsbetriebe werden auf Wunsch in die Firmenliste auf der jew. Studiengangswebsite aufge-
nommen. Dort können die freien sowie reservierten Ausbildungsplätze abgebildet werden.  


